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Änderungen durch die Delegiertenversammlung  
 
 
29.05.2021:  
Genehmigung Totalrevision der Statuten (provisorisch durch Verbandsrat genehmigt am 02.05.2020; per 
01.07.2020); Art. 58 Ziff. 1 und 2; per 01.07.2021 

Art. 69 Ziff. 3 (neu); per 01.07.2022 

  



 26 

 

b) einem von der Anzahl angemeldeter Spieler abhängigen Betrag von (*): 

- CHF 11.00 für jeden Aktivspieler; 

- CHF 5.40 für jeden Juniorenspieler (wobei CHF 1.00 je Spieler für die Talentförderung  
  zu verwenden ist); 

c) einem von der Anzahl Anmeldungen und Mutationen abhängigen Betrag von (*): 

- CHF 27.00 für jede Neuanmeldung oder Wiederanmeldung eines Spielers;  

- CHF 43.20 für jeden definitiven Übertritt eines Spielers;  

- CHF 135.00 für jeden leihweisen Übertritt eines Spielers; 
2. Die Beträge gemäss Absatz 1 lit. b und c dieser Bestimmung können durch den Zentralvorstand jeweils 

auf den 1. Januar angepasst werden, wenn die Teuerung seit der letzten Erhöhung mindestens 5 
Prozent ausmacht.  

* Stand 01.07.1996 
3. Für Kinder im Alter der Kategorien G und F werden keine Beiträge gemäss Absatz 1 lit. b und c erhoben. 

Beim Übertritt in die Kategorie E werden die Beiträge gemäss Absatz 1 lit. b und c erhoben. 

 

Artikel 70 Ausbildungsfonds 
1. Der SFV unterhält zum Zwecke der Nachwuchsförderung einen Ausbildungsfonds. 
2. Dieser Fonds wird mit zweckgebundenen Beiträgen, die auf Klubübertritten von Spielern im Aktivalter 

geschuldet sind, gespiesen (sog. Ausbildungsbeiträge). Diese Ausbildungsbeiträge sind zusätzlich zu 
Mitgliederbeiträgen im Zusammenhang mit Übertritten und Leihverträgen vom neuen Klub des Spielers, 
der einen Übertritt tätigt, zu bezahlen. 

3. Die Höhe dieser Ausbildungsbeiträge, die Modalitäten von deren Festsetzung und die Art und Weise 
der Verwendung des Ausbildungsfonds werden durch den Verbandsrat in einem gesonderten 
Reglement festgelegt.  

 

Artikel 71 Reserven 

Die Rechnungsüberschüsse werden den Reserven zugewiesen. 

 

Artikel 72 Rechnungsjahr und Zuständigkeiten  
1. Das Rechnungsjahr fällt mit dem Kalenderjahr zusammen. 
2. Die Ausgestaltung des Rechnungswesens, der Finanzkontrolle sowie die Finanzplanung liegt in der 

Verantwortung des Zentralvorstandes. 
3. Nicht budgetierte einmalige Ausgaben bis zu einem Betrag von CHF 1‘000‘000.00 fallen in die 

Zuständigkeit des Zentralvorstandes.  
4. Nicht budgetierte einmalige Ausgaben bis zu einem Betrag von CHF 3‘000‘000.00 fallen in die 

Zuständigkeit des Verbandsrates.  

 

Artikel 73 Jahresrechnung 
1. Der Zentralvorstand hat der Delegiertenversammlung für jedes Jahr einzeln Rechnung abzulegen.  
2. Für sämtliche finanziellen Bereiche besteht gegenüber den Abteilungen und der Finanzkommission 

eine uneingeschränkte Auskunftspflicht.  
3. Die Berichte der Finanzkommission werden den Finanzverantwortlichen der Abteilungen zugestellt. Die 

Finanzverantwortlichen der Abteilungen haben der General- bzw. Delegiertenversammlung der 
jeweiligen Abteilung über die vorliegende Rechnung und die Budgets des SFV zu berichten. 
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